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3. Schritt: Damit einhergehend – und 
passend zur Organisationsgrösse – 
wurde 2019 Diversity & Inclusion 
personell verstärkt; in diesem Be-
reich werden mögliche Themenfel-
der analysiert und interne Initiati-
ven angestossen. 

4. Schritt: Die Leitlinien, welche letzt-
lich Werte definieren, wurden in-
nerhalb der Organisation kommu-
niziert. Alle sind gefragt und 
eingebunden. 

5. Schritt: Erste Schwachstellen wur-
den auf Basis von Interviews analy-
siert und es wurde festgestellt, dass 
das Thema «Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf» ein wichtiges Thema 
für Studierende und Mitarbeitende 
gleichermassen war. Das wich erst 
einmal stark von den üblichen Di-
versity-Kategorien ab. Aber man 
stellte fest, dass sowohl weibliche als 
auch männliche Mitarbeitende und 
Führungskräfte, die durch Kinder-
betreuung stärker eingebunden 
sind, sich öfter in der Einbindung 
von Organisationsprozessen be-
nachteiligt sahen. Sie empfanden 
durch familiäre oder andere gesell-
schaftliche Verpflichtungen weniger 
Chancengleichheit. 

Phase 2: Umsetzung
6. Schritt: Auf Basis der ersten Analyse 

war eine konkrete Massnahme die 
Anpassung des Personalreglements, 
um den Mitarbeitenden durch (a) 
flexible Arbeitszeiten und (b) 
Homeoffice sowie (c) noch mehr 
Unterstützung bei Teilzeitpensen 
von Führungskräften eine stärkere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu gewährleisten. 

Phase 3: Controlling
7. Schritt: Die Erfolgsmessung der 

Massnahme wurde durch Mitarbei-
terbefragungen vorgenommen. Die 
Resultate verdeutlichten eine sehr 
hohe Zufriedenheit mit der D & I-
Massnahme, die bspw. in einer Aus-
zeichnung als überdurchschnittlich 
familienfreundliches Unternehmen 
von ProFamilia Schweiz mündete. 
In der praktischen Umsetzung in-
nert neun Monaten sieht die FFHS 
eine hohe Wertschätzung des neuen 
Angebots und eine aktive Nutzung. 

Sinnvolle Anpassung und gelebte D & I-
Massnahmen.  Die FFHS merkte schnell, 
dass mit der praktischen Umsetzung 
erster Diversity & Inclusion-Massnah-
men nicht nur Zufriedenheit, sondern 
auch mehr Engagement und Loyalität – 
und damit Leistung – erzielt wurde. 
Weitere Diversity & Inclusion-Themen 
sind nach wie vor relevant. Die Priori-
sierung und Ausgestaltung der Mass-
nahmen richten sich dann jeweils spe-
zifisch an die Gegebenheiten, d.h. dort, 
wo «der Schuh drückt». Damit werden 
auch mehr Akzeptanz für diese Themen 
und bessere Ergebnisse erzielt.
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Anwesenheitsprämien –  
ein zweischneidiges Schwert

Frage: Soll ein Arbeitgeber Mitarbeitende, die 
keine – oder nur wenige – gesundheitlich 
 bedingte Absenzen haben, mit einer soge-
nannten Anwesenheitsprämie belohnen?

Antwort: Auslöser für die Einführung einer 
Anwesenheitsprämie ist meistens eine hohe 
Zahl von Kurzabsenzen, bei denen der Arbeit-
geber Zweifel hat, ob sie objektiv begründet 
sind. Kurze Arbeitsunfähigkeiten von ein bis 
zwei Tagen, für die in der Regel kein Arztzeug-
nis verlangt wird, sind häufig motivations-
bedingt. Man spricht auch vom sogenannten 
Bett kantenentscheid, ob jemand bei nicht 
vollständigem Wohlbefinden dennoch zur Ar-
beit geht oder zu Hause bleibt. Ein finanzieller 
Anreiz kann diese Entscheidung durchaus be-
einflussen und zu einer Reduktion der Absen-
zen führen.  
Mit der Ausrichtung einer Anwesenheits-
prämie besteht allerdings die Gefahr, dass der 
Präsentismus gefördert wird. Gehen Men-
schen trotz Krankheit zur Arbeit, besteht ne-
ben einem erhöhten Unfall- und Fehlerrisiko 
auch die Gefahr einer Verschlimmerung der 
Krankheit oder gar einer Ansteckung der Ar-
beitskollegen. 
Aufgrund seiner Fürsorgepflicht hat der Ar-
beitgeber die Gesundheit der Belegschaft zu 
schützen. Er hat für ein Betriebsklima zu sor-
gen, bei dem es selbstverständlich ist, dass 
kranke Mitarbeitende nicht zur Arbeit er-
scheinen (müssen), und er hat auch das Wei-
sungsrecht, kranke Personen nach Hause zu 
schicken. Der Gesundheitsschutz und die Für-
sorgepflicht werden mit Anwesenheits-
prämien aufgeweicht, weshalb es arbeits-
rechtlich umstritten ist, ob die Vereinbarung 
von solchen Prämien überhaupt zulässig ist. 

Praxistipp: Aus den jährlichen Abwesenheits-
statistiken der Unternehmen ergibt sich, dass 
durchschnittlich 30–35% der Belegschaft 
keine einzige krankheitsbedingte Absenz ha-
ben. Ein Zeichen der Anerkennung ist wichtig, 
das geht aber auch ohne Ausrichtung einer 
vereinbarten Prämie. Investieren Sie stattdes-
sen in die Führungskompetenz und in die Mit-
arbeitermotivation.
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